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Betreff: 

Budgetbegleitgesetz 2002 – LDG neu

Empfehlungen aus pädagogischer Sicht

Mit dem Schuljahr 2001/02 tritt ein neues Dienstrecht für LandeslehrerInnen in Kraft. 

Durch eine LDG-Novelle wird die Arbeitszeit der LandeslehrerInnen mittels "JAHRESNORM" neu definiert und ist damit der Arbeitszeit von Bediensteten  der allgemeinen Verwaltung gleichzuhalten.

Die Situation erfordert von allen Betroffenen neue Umsetzungsstrategien wie z.B.

	· Verantwortungsbewussten Umgang mit den Personalressourcen durch die SCHULLEITUNG;

· transparente KOOPERATION mit dem gesamten Lehrerkollegium und

· eine tragfähige VEREINBARUNGSKULTUR auf Schul-, Bezirksschulrats- und Landesschulratsebene


	Alle Planungen und Entscheidungen sind verantwortlich zu orientieren an:

(  Gesetzeskonformität, 

(  Erhaltung von Bildungsqualität und Unterrichtsangebot sowie 

(  Einhaltung der  zugeteilten Planstellenkontingente.


Die für jede Lehrkraft verpflichtende Jahresstundennorm beträgt für 2001/2002:

	1.776 Stunden unter 25 Dienstjahren bzw. 

1.736 Stunden ab 25 Dienstjahren


Nähere Erläuterungen dazu werden von der Dienstrechtsabteilung des Landesschulrates, der Abteilung A1, folgen.

Die schülerbezogene Lehrverpflichtung (wöchentliche Unterrichtsverpflichtung) beträgt grundsätzlich

(  in VS und SS 22 Stunden, 

(  in HS und PTS 21 Stunden, 

· für LehrerInnen einzelner Gegenstände und SL in I-Klassen -22 Stunden,

· für SchulleiterInnen 20 Stunden (minus Verminderung § 51, 1)

Hinweis: Für das Stundenkontingent sind auch für LeiterInnen 21 bzw. 22 Stunden zu berechnen.

Zu der in § 43 Absatz 2 LDG eröffneten Möglichkeit der Über- und Unterschreitung der Jahresnorm und der Tätigkeiten nach § 43 Abs. 3 Ziffer 5 (Tätigkeitsbereich C) wird aus pädagogischer Sicht  folgendes empfohlen:

Bei der Umsetzung ist durch transparente und nachvollziehbare Entscheidungen und Vereinbarungen Rechtssicherheit zu gewährleisten, die Bildungsqualität zu erhalten und der Planstellenrahmen einzuhalten.

Die Lehrerleistung bleibt qualitativ orientiert, daher werden die zwischen Leiter und Lehrerkonferenz vereinbarten Zeitquoten im C-Bereich durch die entsprechenden Arbeitsergebnisse belegt.

Hinweis des BMBWK: Für die Umsetzung wird eine CD-ROM zur Verfügung gestellt, die von den Schulleitungen verwendet werden soll.

Lehrplanmäßig vorgesehene Stunden sind abzudecken. Eine Unterschreitung der Lehrverpflichtung ist nur möglich, wenn die Stunden kontingentmäßig abgedeckt werden können. Es ist dem Landesschulrat bewusst, dass dieses Kontingent knapp bemessen ist und Unterschreitungen daher nur vereinzelt möglich sein werden. Es wird gebeten, darauf zu achten, dass die Qualität der Schule nicht beeinträchtigt wird.
Tätigkeitsbereich A (§ 43 Abs.1, Ziffer 1):

Unterrichtsverpflichtung („Kontakt mit Kindern“)

·
Die pädagogisch-fachliche Betreuung der IT-Arbeitsplätze sollte sich nach folgender Vorgabe richten, wobei weitere Aufgaben im Tätigkeitsbereich C zu berücksichtigen sind.

Unterschreitung der Lehrverpflichtung ist in folgendem Rahmen möglich, wenn die Qualität der Schule nicht beeinträchtigt wird und die Stunden kontingentmäßig abgedeckt werden können:

(1 bis 2 Stunden im Rahmen der Bandbreite, jede weitere Stunde ist rechtlich gesehen eine Unterschreitung)

	VS, ASO
	1 – 3 Stunden;


	HS, PTS
	3 – 4 Stunden;
(4 Stunden, wenn mehr als 1 Computerraum zu betreuen ist oder an der Schule eine Vernetzung besteht)


·
Bei der Unterschreitung zwecks Betreuung einer eingerichteten Schulbibliothek an VS, HS, PTS und ASO  gelten folgende Richtlinien:

	VS, ASO
	1 – 5 Stunden

	HS, PTS
	3 – 5 Stunden


·
Unterschreitungen können in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen bei besonderer Eignung für bestimmte pädagogisch-administrative Tätigkeiten vorgesehen werden.

	VS, ASO
	1 Stunde

	HS, PTS
	1 – 2 Stunden;
ab 12 Klassen: 3 Stunden


Eine Lehrkraft mit voller Lehrverpflichtung soll auf jeden Fall mindestens 16 Unterrichtsstunden halten.

Tätigkeitsbereich B (§ 43 Abs. 1, Ziffer 2):

Gesetzliche Fixierung: Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und Korrekturarbeiten

Tätigkeitsbereich C (§ 43 Abs. 1, Ziffer 3):

Sonstige Tätigkeiten, die zu den lehramtlichen Pflichten zählen: 100 Stunden davon sind 

50 Stunden  für (5-6) Konferenzen, (2) Sprechtage und Teambesprechungen zu verwenden.

Weiters können insbesondere folgende Tätigkeiten in die Jahresnorm eingerechnet werden:

· die Verwaltung von Lehrmittelsammlungen
· die Teilnahme an Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen (je Kalendertag bis zu einem Höchstmaß von 10 Jahresstunden)
· die Teilnahme an Veranstaltungen der Schulgemeinschaft (Schul-und Klassenforen usw.) eventuell auch die Vorbereitungen (Z.B. Jubiläumsfeiern)
· besondere Tätigkeiten zur Schulentwicklung und Qualitätssicherung
· eventuell weitere Konferenzen
· Bezirkstätigkeiten in der Lehrerfortbildung, in Schulsport, Jugendrotkreuz, Buchklub und Ähnliches
Die übrigen Pflichten im Tätigkeitsbereich C sind definiert (Klassenführung 66 Jst., unvorhergesehene Vertretung 10 Jst., verpflichtende Fortbildungsveran​staltungen 15 Jahresstunden)

Für den Bereich C werden nur jene Fortbildungsstunden gezählt, die in die unterrichtsfreie Zeit fallen.

Dieser Tätigkeitsbereich C ermöglicht schulautonome Anpassungen der individuellen Arbeitszeit sowohl an die Erfordernisse des Schulstandortes als auch an die Interessen und das Qualitätsprofil der einzelnen Lehrer/innen .

Der Amtsführende Präsident:

Dr. Horst Lattinger eh.
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